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Vorwort 
Vorwort Vorwort 

Das Buch dient der effizienten Einarbeitung und der Vertiefung in die Vertragspra-
xis, in typische Probleme und rechtliche Regelungen von internationalen wirtschaft-
lichen Transaktionen. Es handelt sich um einen Bereich, der für die deutsche Wirt-
schaft und die Rechtspraxis von enormer Bedeutung ist. Mit dem Doppelbegriff 
„Handels- und Wirtschaftsverkehr“ soll einerseits der Ursprung dieses Rechtsgebiets 
im traditionellen Warenhandel, andererseits die Ausweitung in Bereiche der Dienst- 
und Werkleistungen, des Technologietransfers, der Auslandsinvestitionen und der 
internationalen Zusammenarbeit zum Ausdruck gebracht werden. Im angloameri-
kanischen Rechtskreis ist dieses Rechtsgebiet seit langem unter dem Begriff „Law of 
International Trade“ etabliert. Der Schwerpunkt liegt auf dem Privatrecht. Berück-
sichtigt werden jedoch auch Einflüsse des öffentlichen Rechts auf die internationale 
Vertragspraxis, ferner das internationale Kollisions- und Einheitsrecht sowie die 
Mechanismen und Regelungen der Konfliktvorbeugung und Schiedsgerichtsbar- 
keit. 

Dieser Stoff wird in erster Linie aus der Sicht von im Auslandsgeschäft engagier-
ten deutschen Unternehmen, der rechtlichen Berater und juristisch versierten Wirt-
schaftsfachleute behandelt. Die Darstellung ist besonders praxisnah und verarbeitet 
nicht nur die einschlägige Rechtsprechung und die weltweit angewendeten Regel-
werke, sondern legt auch besonderes Gewicht auf die rechtliche Gestaltung der wirt-
schaftlichen Transaktionen und dabei erforderliche Problemlösungen. Die Lektüre 
und das Verständnis werden dadurch erleichtert, dass zahlreiche wesentliche und 
häufig nicht einfach zugängliche Dokumente im Anhang zur Verfügung gestellt wer-
den. Das Werk richtet sich also primär an Juristen, die bereits in diesem Gebiet tätig 
sind oder sich darin einarbeiten wollen, ferner an Wirtschaftsfachleute, die auf-
grund ihrer Arbeit bereits eine Fachkompetenz auf diesem Gebiet erworben haben. 
Es eignet sich aber auch zum praxisnahen Vertiefungsstudium und zur Weiterbil-
dung für Rechtsreferendare und Trainees. 

Wir danken den Unternehmen und Organisationen, die uns freundlicherweise 
mit Unterlagen und Abdruckgenehmigungen unterstützt haben und die bei den be-
treffenden Dokumenten genannt sind. Ferner sind wir zahlreichen Gesprächspart-
nern aus Praxis und Wissenschaft für sachkundige Auskünfte und Ratschläge dank-
bar. 

Frau stud. iur. Julia Hoffmann danken wir für ihre wertvolle Hilfe bei den Litera-
tur- und Rechtsprechungsnachweisen. 

 
 

Gießen und Königstein/Ts., Juli 2013 
 
Die Verfasser 
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§ 1 Charakteristik des Rechtsgebiets und  
des rechtlichen Ansatzes 

 
Die rechtswissenschaftliche Behandlung internationaler wirtschaftlicher Aktivitäten 
und Transaktionen kann unter verschiedenen Aspekten erfolgen, denen jeweils un-
terschiedliche Ebenen der Rechtsordnung, also verschiedene rechtliche Regelungs-
systeme entsprechen. 

Aus der Sicht des einzelnen Nationalstaates kann es darum gehen, grenzüber-
schreitende wirtschaftliche Betätigungen zu fördern, zu lenken, zu kontrollieren, im 
Interesse eigener Unternehmen oder übergeordneter politischer Ziele zu beschrän-
ken oder als Quelle staatlicher Einnahmen zu behandeln. Dies ist ein überwiegend 
öffentlich-rechtlicher Ansatz; ihm sind Rechtsgebiete, wie das Außenwirtschafts-
recht, Zollrecht oder auf internationale Sachverhalte bezogenes Steuerrecht zuzu-
ordnen. Ein ganz anderer Aspekt liegt der Disziplin zugrunde, die als „internationa-
les Wirtschaftsrecht“ („droit international économique“), „Weltwirtschaftsrecht“1 
oder auch „Wirtschaftsvölkerrecht“ bezeichnet wird – die entsprechende Termino-
logie ist noch unscharf. Ihr Gegenstand ist die internationale (im Idealfall globale) 
Ordnung der internationalen wirtschaftlichen Transaktionen und des grenzüber-
schreitenden Einsatzes der Produktionsfaktoren, wie Rohstoffe, Kapital, Arbeits-
kraft oder geistiges Eigentum. In diesen Rahmen fallen die anhaltende Diskussion 
um eine Weltwirtschaftsordnung, das Weltwährungssystem, den gerechten Aus-
gleich zwischen Rohstoffländern und Industrieländern oder die Grundentscheidun-
gen zwischen Freihandel und Protektionismus. Auf einer mittleren Ebene liegen 
internationale Regelsysteme, die sich auf Wirtschaftsrecht und Wirtschaftspolitik 
einer Gruppe von Staaten beziehen, zum Beispiel der EU, NAFTA, MERCOSUR oder 
OECD. Der für Deutschland wichtigste Komplex ist ohne Zweifel das Recht der Euro-
päischen Union mit seiner Fülle und Vielfalt von wirtschaftsrechtlichen Normen. 
Wegen seiner Eigenart wurde für das Recht der EG (heute EU) der Begriff „suprana-
tionales Recht“ geprägt.2 

Dieses Buch hat einen Ansatz, der sich wesentlich von den drei genannten un-
terscheidet. Ihm geht es um die Perspektive der an den wirtschaftlichen Transaktio-
nen direkt Beteiligten, in der Regel also der Vertragsparteien, seien es Käufer und 
Verkäufer, Auftraggeber, Auftragnehmer und Subunternehmer, Kreditgeber und 
Kreditnehmer, Sicherungsgeber und Sicherungsnehmer, Versicherer und Versicher-
te, Partner eines Joint Venture usw., und natürlich ihrer praktisch tätigen Akteure, 
 
_____ 

1 Vgl. Fikentscher, Wirtschaftsrecht, München 1983, Bd. I, S. 49 ff.  
2 Vgl. zu diesem Begriff u. § 6 II. S. 27. 
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leitenden Angestellten und rechtlichen Berater. Typisch für internationale Trans- 
aktionen und Projekte ist, dass zu ihrer Realisierung eine Mehrzahl von (i.d.R.  
zweiseitigen) Verträgen abgeschlossen wird. Das gilt schon für Warenlieferungen3, 
insbesondere aber für größere Projekte. Große internationale Vorhaben sind in 
rechtlicher Hinsicht kunstvolle Gefüge aus zahlreichen zweiseitigen oder auch 
mehrseitigen Verträgen und aus sonstigen rechtlichen Beziehungen, die wiederum 
eine Vielzahl von teils klassischen, teils eigenständig entwickelten rechtlichen  
Instrumenten und Verfahren anwenden. Hier sind nebeneinander stehende Vertrags-
verhältnisse (z.B. Liefervertrag und Versicherungsvertrag oder ein Countertrade-
Vertragssystem) von untereinander stehenden Vertragsverhältnissen (z.B. Anlagen-
vertrag und Subunternehmervertrag) zu unterscheiden. Es ist für die beteiligten 
Wirtschaftsfachleute und Juristen wichtig, diese verschiedenen Mechanismen und 
Regelungsformen im Zusammenhang zu sehen, ihr Verhältnis und ihr Ineinander-
greifen zu verstehen. Deshalb ist ein wesentliches Ziel dieses Buches, die Verknüp-
fung und das Zusammenspiel der verschiedenen Rechtsbeziehungen im Rahmen 
eines Projekts oder einer sonstigen wirtschaftlichen Transaktion zu zeigen.  

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, nicht nur auf die inhaltliche Ab-
hängigkeit der unterschiedlichen Aspekte hinzuweisen, sondern die Bedeutung der 
zeitlichen Abhängigkeit der rechtlichen Schritte hervorzuheben. Wenn z.B. für eine 
bestimmte wirtschaftliche Aktivität eine Lizenz einer lokalen Behörde benötigt wird, 
sollten entsprechende Anträge nicht erst nach Unterzeichnung des Vertrages ge-
stellt und bearbeitet werden, sondern die betreffende Behörde sollte parallel zu den 
eigentlichen Vertragsverhandlungen kontaktiert werden. Ansonsten kann es bei ei-
ner Versagung der Lizenz zu unerwünschtem, aber notwendigem Anpassungsbe-
darf des Vertrages kommen – mit dem damit verbundenen „Erpressungspotential“, 
um die Vertragsziele überhaupt noch zu erreichen. 

Es sollen ferner Probleme deutlich werden, die sich bei Störungen in diesem 
komplizierten Gefüge ergeben und die oft im Spannungsfeld zwischen der Selb-
ständigkeit des einzelnen Vertragsverhältnisses und seiner funktionalen Abhängig-
keit liegen. Ferner geht es um die inhaltliche Gestaltung der einzelnen Verträge, die 
Rolle von in der Praxis verbreiteten Regelwerken, die Formulierung wichtiger Ver-
tragsklauseln und um dabei erforderliche Problemlösungen. Außerdem werden  
Aspekte aufgezeigt, an die sinnvoller Weise zur Vollständigkeit des Vertragsver-
hältnisses gedacht werden sollte. Hier ist besonders darauf hinzuweisen, dass eine 
juristisch indizierte Lösung eines wirtschaftlichen Sachverhalts gerade in einem 
Unternehmen gravierende – und manchmal unerwünschte – Auswirkungen auf  
andere Bereiche, wie z.B. Steuerabteilung, Controlling oder Bilanzwesen haben 
kann. 
 
_____ 

3 Hier geht es neben dem eigentlichen Kaufvertrag z.B. um Logistikverträge, Versicherungsver-
träge, Dokumentenakkreditiv u.a. Bankgeschäfte. 
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Auch wenn man die Perspektive der an einem Vertrag oder einem Projekt Betei-
ligten wählt, bedeutet das jedoch nicht ein Ausblenden der eingangs genannten 
staatlichen, internationalen oder supranationalen Regelsysteme bzw. der sonstigen 
öffentlich-rechtlichen Einwirkungen. Abgesehen von der direkten Beteiligung staat-
licher oder staatlich kontrollierter Vertragsparteien, ergeben sich vielfältige Verbin-
dungen zum nationalen, europäischen und internationalen Wirtschaftsrecht, zum 
Handeln staatlicher oder übernationaler Stellen, die das Zustandekommen, die in-
haltliche Gestaltung und das weitere Schicksal der Verträge beeinflussen. Diese 
Querverbindungen zum nationalen und internationalen Wirtschaftsrecht sowie zum 
Europarecht werden im 2. Teil kurz zusammengefasst behandelt, und werden auch 
in den übrigen Teilen dieses Werkes immer wieder eine Rolle spielen. 

Wenn in diesem Buch in Bezug auf juristische Themen bestimmte Länder bzw. 
Staaten namentlich erwähnt werden, dann soll damit nicht ein generelles Problem 
mit Vertragspartnern aus diesem Staat oder mit dessen Rechtsordnung angedeutet 
werden. Es sind Beispiele zur Illustration, die der Anschaulichkeit dienen und in der 
Regel ihren zufälligen Ursprung in einem realen Fall haben. 
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§ 2 Überblick über die „Rechtsquellen“ (Regelungen und 

Regelungsmodelle) 
 

I. Einführungsfall 
 
Das englische Unternehmen E-Ltd. kauft bei der deutschen D-GmbH eine bestimmte Maschine. 
Beide sind im Auslandsgeschäft erfahren und hatten bereits früher Geschäftsbeziehungen zu-
einander, so dass kein drittes Unternehmen zur Vermittlung eingeschaltet werden musste. 

Der Kaufvertrag wird in englischer Sprache abgefasst. Hierbei verwenden die Vertragspar-
teien die „General Conditions Form 188 for the Supply of Plant and Machinery for Export“, die 
von der UN Economic Commission for Europe verfasst worden sind. Die Parteien nehmen diese 
Bedingungen mit einigen Änderungen und Ergänzungen in ihren Vertrag auf. 

In dem Vertrag wird u.a. vereinbart, dass die Lieferung „CIF Incoterms 2010“ erfolgen  
solle. Die Zahlung soll mittels Dokumentenakkreditiv gemäß den „Uniform Customs and Prac- 
tice for Documentary Credits (UCP 600)“ der ICC von 2007 abgewickelt werden. Im Vertrag steht 
ferner eine Schiedsklausel mit folgendem Wortlaut: „Any dispute that may arise out of or in 
connection with this contract including its validity, construction or performance, shall be settled 
by arbitration under the ICC Rules of Arbitration by three arbitrators appointed in accordance 
with those rules.“  

Schließlich findet sich am Ende des Vertragstextes noch die Bestimmung, dass die Gültig- 
keit, Auslegung und Erfüllung dieses Vertrages „shall be governed by the law of the Federal  
Republic Germany“ und dass das Wiener Einheitliche Kaufrecht (CISG) nicht angewendet wer-
den soll. 
 

1. Was fällt an diesem kurzen Vertrags-Szenario auf? Der Vertrag nimmt an vier 
Stellen Bezug auf „Regelungen“ oder jedenfalls außerhalb des Vertrages existieren-
de juristische Texte. 
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Im Einzelnen sind das: 
– UNECE Conditions Form 188 (vgl. Text im Anhang Nr. 3). Es handelt sich dabei 

um Musterbedingungen, die von einer Unterorganisation der UNO für den in-
ternationalen Geschäftsverkehr entworfen wurden. 

– Incoterms 2010 (Abkürzung für International Commercial Terms, vgl. u. § 11 III.), 
von der International Chamber of Commerce (ICC) in Paris entwickelte Stan-
dardklauseln. 

– Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600), auf Deutsch: 
Einheitliche Richtlinien und Gebräuche für Dokumentenakkreditive (ERA) Fas-
sung 600, von 2007, aufgestellt von der ICC (vgl. u. § 12 V.4.a). 

– ICC Rules of Arbitration, die Schiedsgerichtsordnung der ICC, gültig ab 1.1.2012 
(vgl. Text Anhang Nr. 17). 
 

Außerdem wird in negativer Hinsicht das „Wiener Einheitliche Kaufrecht“ erwähnt, 
d.h. seine Geltung ausgeschlossen. Dabei handelt es sich um das Kaufrecht nach 
dem UN-Kaufrechts-Übereinkommen von 1980, im Folgenden nach der englischen 
Bezeichnung („Convention on Contracts for the International Sale of Goods“) abge-
kürzt „CISG“. 

Die ersten vier sind jedenfalls keine gesetzlichen Vorschriften. Ihre Verfasser 
bzw. Herausgeber sind keine Gesetzgeber. Die entsprechenden Regelwerke sind 
auch nicht in Deutschland oder dem U.K. als Gesetze oder Verordnungen eingeführt 
worden, was theoretisch immerhin denkbar wäre. Sie haben auch nicht internatio-
nale Abkommen als Grundlage. 

 
2. Die vier Regelwerke haben mit dem geltenden Recht der Bundesrepublik 
Deutschland, des United Kingdom oder irgendeinem anderen nationalen Recht ei-
gentlich nichts zu tun. Sie sind nicht Bestandteil dieser nationalen Rechtsordnun-
gen, weder als formelle oder materielle Gesetze noch als Gewohnheitsrecht. Sie 
sind internationalen Ursprungs und werden im internationalen Geschäftsverkehr 
praktiziert. 

Trotz dieser fehlenden formellen Rechtsqualität sind sie weltweit sehr verbrei-
tet; sie „regeln“ in einer Vielzahl von Fällen die Rechtsbeziehungen und das Verhal-
ten der Vertragsparteien, wenn und soweit die Parteien es vereinbart haben. 

Näheres folgt dazu später in § 3. 
 

3. Die Bezugnahme auf diese Regelungen entlastet die Verhandlungspartner. Sie 
müssen die betreffenden Vertragsbestimmungen nicht im Einzelnen aushandeln 
und ihr unterschiedliches Rechtsverständnis koordinieren. Sie müssen auch nicht 
eventuelle politische Rücksichten nehmen. Die Regelwerke führen also auch zu ei-
ner „Entpolitisierung“, was gerade bei Vertragspartnern aus verschiedenen Teilen 
der Welt und verschiedenen Wirtschaftssystemen (man denke an Verträge zwischen 
deutschen und chinesischen Partnern) wichtig sein kann. Allerdings sollten sich die 
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Verhandlungspartner, insbesondere deren rechtliche Berater, darüber im Klaren 
sein, welche Rechtsfolgen eine derartige Bezugnahme haben kann. Oft fehlt es an 
einer solchen Kenntnis – und sei es nur auf der Seite eines Verhandlungspartners – 
was in der Regel dazu führt, dass die entsprechenden Regelungsgegenstände müh-
sam „ausverhandelt“ werden müssen. 

 
4. Am Schluss kommt etwas aus dem Internationalen Privatrecht Bekanntes: die 
Unterstellung des Vertrages unter ein nationales Recht als „Vertragsstatut“ (lex 
contractus). Hier ist es das deutsche Recht. Aber welche Bedeutung hat das neben 
den in den Vertrag einbezogenen internationalen „Regelwerken“? Gelten die dann 
überhaupt statt des einschlägigen deutschen Rechts, und, wenn ja, hat diese Gel-
tung vielleicht Grenzen? Wie viel Bedeutung das Vertragsstatut bei einem derartigen 
Vertrag noch hat, wird später zu klären sein. Verzichten wollen die Vertragsparteien 
darauf offenbar nicht, und sie haben Recht damit. Sicher ist aber: Sie wollen das 
staatliche Recht nur subsidiär, z.B. falls der Vertragstext und die einbezogenen Re-
gelwerke Lücken lassen. 

 
5. Im Verlauf der Durchführung des Vertrages und der Lösung eventueller Konflikte 
können übrigens noch andere Regelungen mit internationalem Charakter ein-
greifen, zum Beispiel wenn D die Maschine mit LKW eines Frachtunternehmens 
nach England transportieren lässt (Internationales Übereinkommen über Beförde-
rungsverträge auf Straßen – CMR)4 oder wenn in einem Streitfall ein Schiedsspruch 
ergeht und dieser in Deutschland oder Großbritannien vollstreckt werden soll (u.U. 
das New Yorker Übereinkommen über Anerkennung und Vollstreckung ausländi-
scher Schiedssprüche5). Auch das sind Normen aus dem Bereich dieses Buches, in 
den genannten Fällen allerdings auf der Grundlage völkerrechtlicher Abkommen. 
Dort geht es also um echte Rechtsnormen. 

 
6. Schließlich haben die Parteien unseres Vertrages die Geltung des „Wiener Ein-
heitlichen Kaufrechts“ ausgeschlossen. Welche Bedeutung hat das für den  
Vertrag? Das sog. UN-Kaufrecht nach dem Wiener Übereinkommen von 1980 ist in-
zwischen in zahlreichen (zzt. ca. 80) Staaten der Welt in Kraft getreten,6 in der Bun-
desrepublik Deutschland 1991. Hier gilt es ohne besondere Parteivereinbarung für 
internationale Kaufverträge, insbesondere dann, wenn beide Vertragsparteien ihre 
Niederlassung in verschiedenen Vertragsstaaten haben. Das U.K. ist aber kein Ver-

 
_____ 

4 Das CMR gilt nach seinem Art. 2 Abs. 1 grundsätzlich auch dann, wenn – wie hier – die Ware 
ohne Umladung über den Ärmelkanal transportiert werden soll, was i.d.R. durch Übersetzen des 
LKW mittels Fähre („Roll on/Roll off-Verkehr“) geschieht. 
5 S. Text im Anhang Nr. 18. 
6 Bisher aber nicht in so wichtigen Staaten, wie U.K., Brasilien, Indien und Südafrika. 



6  1. Teil: Grundlagen, Quellen und Literatur 

 

tragsstaat des CISG. Dennoch könnte sich über Art. 1 Abs. 1(b) CISG7 die Anwendung 
auf den vorliegenden Fall ergeben. Aber die Parteien können das ausschließen 
(Art. 6 CISG). Hier verlassen sie sich für die Füllung von Lücken lieber auf nationa-
les Recht. Vielleicht hat der deutsche Verkäufer das auch in den Verhandlungen 
durchgesetzt. Die deutschen – und erst recht die englischen – Unternehmen haben 
gegenüber dem UN-Kaufrecht immer noch erhebliche Vorbehalte.8 In der Mehr- 
zahl der Fälle wird, wie hier, seine Geltung ausgeschlossen.9 Nach englischem Recht 
gilt es sogar nur dann, wenn die Vertragspartner das ausdrücklich vereinbart ha-
ben. 

  
Praxis-Tipps 
Im Gegensatz zu den Incoterms, den ERA und anderen von der ICC herausgegebenen „Einheitlichen 
Richtlinien und Gebräuchen“ hat das UN-Kaufrecht (CISG) in Deutschland Gesetzeskraft. Es gilt für 
internationale Warenkaufverträge unter den Voraussetzungen des Art. 1 CISG automatisch und vor-
rangig vor dem auf den Vertrag anwendbaren nationalen Recht (Vertragsstatut), wenn es nicht von 
den Vertragsparteien ausgeschlossen wird. Dies ist ebenso wie die Abänderung oder der teilweise 
Ausschluss im konkreten Vertrag (mit Ausnahme des Art. 12 CISG) nach Art. 6 CISG zulässig. 

Gegenüber dem Gesetzesrecht haben die eingangs genannten Regelwerke jedoch große Vor-
teile: Sie können relativ schnell veränderten tatsächlichen und rechtlichen Verhältnissen angepasst 
werden. Die Bezugnahme darauf entlastet die Parteien von politischen und nationalen Vorbehalten 
sowie dem mühsamen „Ausverhandeln“ von Einzelheiten, die das Gesetz offen lässt. In konkreten 
Vertragsverhandlungen kann argumentativ die Bezugnahme auf die Incoterms und andere ICC-
Regeln dazu führen, dass bei der Rechtswahl ein geringerer Diskussionsbedarf besteht, da es sich 
bei diesen Regeln eben nicht um nationalstaatliche Rechtsvorschriften handelt, sondern um Be-
stimmungen, die sich die entsprechenden Wirtschaftspartner selbst als übergeordnete Regelungs-
mechanismen gegeben haben.  

 
 

Hinweise  
Vgl. zum CISG auch unten § 9 II–IV, § 12 I und VII 4. 

S. ferner die Kommentare und sonstige Literatur zum CISG, z.B.: 
Schlechtriem/Schwenzer, Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht, 5. Aufl. München 2008. 
Staudinger/Magnus, Wiener UN-Kaufrecht (CISG), Bearb. 2013, Berlin 2013. 

 
_____ 

7 Vgl. dazu u. §§ 8, 9 II. 
8 Die Gründe dafür sind vielfältig: Unsicherheit wegen der relativen Neuheit und der ungewohnten 
Dogmatik, fehlende einheitliche Auslegungsinstanz, stattdessen Auslegung durch die Rechtspre-
chung in zahlreichen Vertragsstaaten und dementsprechende Unkenntnis, Ungünstigkeit bestimm-
ter Vorschriften für eine der Vertragsparteien, Lückenhaftigkeit der CISG, so dass doch zusätzlich 
ein nationales Vertragsstatut bestimmt werden muss, Verwendung von AGB, die auf ein nationales 
Recht abgestimmt sind, u.a. 
9 Vgl. dazu Mankowski IHR 2012, 45 (48) m.w.Nw. Auf Befragungen beruhende Schätzungen deu-
ten darauf hin, dass nur ca. 10% der Unternehmen in Europa das CISG-Kaufrecht benutzen; vgl. 
Mankowski, IHR 2012, 45 (48), Fn. 53 m.Nw. Für seine Anwendung wirbt Piltz, NJW 2012, 3061 ff. 
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Honnold, Uniform Law for International Sales, 3d ed. The Hague 1999. 
Honsell (Hrsg.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, 2. Aufl. Berlin/Heidelberg 2009. 
Kröll/Mistelis/Perales Viscasillas (Hrsg.), UN Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods (CISG), Commentary, München 2011. 
Münchener Kommentar zum HGB, CISG, bearb von Benicke u.a., Bd. 6, 3. Aufl. München 2013. 
Piltz, Praktische Handreichung für die Gestaltung internationaler Kaufverträge – Vorteile des UN-

Kaufrechts gegenüber nationalem Recht, NJW 2012, 3061–3066. 
Schlechtriem/Schroeter, Internationales UN-Kaufrecht, 5. Aufl. Tübingen 2013. 

 
 

II. Wichtige Regelungen und Regelungsmodelle 
 

Vgl. dazu Übersicht im Anhang Nr. 1. 
Anders als bei den „klassischen“ Rechtsgebieten kann man hier zwei deutlich 

unterscheidbare Gruppen von „Rechtsquellen“ erkennen. 
 
 

1. Rechtsnormen i.e.S. 
Die Bestimmungen dieser Gruppe (Anhang Nr. 1, Gruppen I. und II.) können sich auf 
einen Normsetzungsakt von dazu kompetenten Gesetzgebungsorganen stützen: 
– nationale Gesetzgebungsorgane, 
– völkerrechtliche Übereinkommen, die auf internationalen Konferenzen ausge-

arbeitet und unterzeichnet werden, die aber als solche noch kein Recht setzen, 
sondern einen Geltungsbefehl der nationalen Gesetzgeber oder eine Umsetzung 
in nationale Normen brauchen, 

– supranationale Gesetzgeber (EG- und EU-Normen). 
 
Bei den nicht-nationalen Normen dieser Gruppe sind drei Unterformen erkennbar: 
a) Direkt anwendbare (self-executing) internationale Übereinkommen, die aber vor 

ihrer innerstaatlichen Verbindlichkeit einem Zustimmungsprozess durch natio-
nale Organe durchlaufen müssen (im deutschen Recht: Zustimmungsgesetz,  
Ratifizierung durch den Bundespräsidenten) und dann noch in dem Überein-
kommen festgelegte Geltungsvoraussetzungen (z.B. eine bestimmte Anzahl von 
Ratifikationen und eine zusätzliche Übergangsfrist) erfüllen müssen. 

b) Übereinkommen, die erst in nationale Gesetze transformiert werden müssen 
und dann durch (weitgehend) uniforme nationale Gesetzgebung „Einheits-
recht“ schaffen, z.B. Wechselgesetz, Scheckgesetz, CISG10. 

 
_____ 

10 Für die CISG ist das jedenfalls in Deutschland der Fall. Nach den Richtlinien des Auswärtigen 
Amtes für die Behandlung völkerrechtlicher Verträge ist nämlich das „Gesetz zu dem Übereinkom-
men der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf“ v. 5.7.1989 (BGBl II 586) kein 
bloßes Zustimmungsgesetz, sondern ein „Vertragsgesetz“, das die CISG in deutscher Übersetzung in 
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c) Direkte Normsetzung durch supranationale Organe, so insbesondere die EU-
Verordnungen (regulations), z.B. Rom I- und II-Verordnungen. 
 

Die EU-Richtlinien (directives)11 fallen unter keine dieser Kategorien, sondern stellen 
ein besonderes Modell dar, das auf dem EU-Primärrecht beruht und speziellen Re-
geln unterliegt. EU-Richtlinien geben den Mitgliedstaaten bestimmte Aufgaben und 
Ziele vor, bedürfen aber noch der „Umsetzung“ (implementation) durch die Gesetz-
gebungsorgane der Mitgliedstaaten. 

 
 

2. Regelwerke ohne Rechtsnormcharakter 
Die zweite Gruppe von „Regelungen“ (Anhang Nr. 1 Gruppe III.) ist rechtstheore-
tisch interessanter. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass es sich nicht um Rechts-
normen im strengen Sinne handelt, ihnen also kein Rechtsgeltungsbefehl eines 
dazu kompetenten Gesetzgebers zugrunde liegt. Dennoch haben sie erhebliche 
Bedeutung für den Rechtsverkehr, wie anhand unseres Beispiels und der Erläute-
rungen oben in Abschnitt I. erkennbar wurde. 

Im Einzelnen haben sie sehr unterschiedliche Entstehungsbedingungen und 
Charakteristika. Manche kommen aus dem großen Apparat der UNO und ihrer Un-
terorganisationen (z.B. UNCITRAL, UNECE). Andere stammen von der Internatio-
nalen Handelskammer (ICC) in Paris, die überhaupt keine Hoheitsbefugnisse hat.  
Wieder andere haben ihren Ursprung bei internationalen Wirtschafts- oder Berufs-
verbänden (z.B. FIDIC12), wobei häufig ein Zusammenwirken mehrerer Verbände 
zugrunde liegt.  

In der Regel ist für ihre Verbindlichkeit erforderlich, dass die Geltung dieser Re-
geln von den Parteien des konkreten Vertrages vereinbart wird. Es gibt aber auch 
internationale Handelsbräuche, die automatisch für die betreffende Art von Ge-
schäften anwendbar sind. 

Dieser zweite Bereich ist also viel größer und unübersichtlicher, aber von enor-
mer Bedeutung für das reibungslose Funktionieren der internationalen Transaktio-
nen und die tatsächliche Vereinheitlichung des Rechts des internationalen Handels- 
und Wirtschaftsverkehrs. 

 
 
 

 
_____ 

der BRD als Gesetz in Kraft setzt. Aber es ist eben nicht zwingend, sondern seine Anwendung kann 
gemäß Art. 6 CISG ausgeschlossen werden. 
11 Vgl. dazu auch u. § 6 II. zu Fn. 70, 71. 
12 Abkürzung für „Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils“, die größte Organisation 
Beratender Ingenieure mit Mitgliedern aus über 60 Ländern, Sitz in Genf. 
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3. Fehlende Systematik 
Die Übersicht zeigt schließlich, dass ein geschlossenes „System“ der Quellen in die-
sem Rechtsgebiet nicht zu erwarten ist. Es geht um vielfältige Initiativen, wechseln-
de Gruppen und Organisationen, konkurrierende Vereinheitlichungsbestrebungen 
und gegenläufige Interessen. Das ergibt einen Teppich in vielen Farben, an dem 
viele Beteiligte von verschiedenen Seiten aus mitweben. Gerade deshalb ist es wich-
tig, dass dem Praktiker und jedem, der sich in dieses Feld einarbeiten will, wissen-
schaftliche Orientierungshilfen und Anleitungen gegeben werden. 

 
§ 3 Die Auseinandersetzung um ein transnationales Handels- und Wirtschaftsrecht 
§ 3 Die Auseinandersetzung um ein transnationales Handels- 

und Wirtschaftsrecht 
 

I. Analyse der praxisrelevanten Regelungen und Regelungsmodelle 
 

Die oben in § 2 vorgestellten zwei Gruppen von Regelungen sind im Schrifttum mit 
den Begriffen „international legislation“ und „international commercial custom“ be-
zeichnet worden.13 Dabei ergeben sich scheinbar Parallelen zu den klassischen 
Rechtsquellen Gesetz und Gewohnheitsrecht. Der Begriff international commercial 
custom ist allerdings schillernd. Er könnte sowohl internationales Gewohnheits-
recht als auch internationalen Handelsbrauch bedeuten. Im letzteren Sinne ist er 
wohl von Schmitthoff gemeint. Auch dann ergibt sich ja eine Anlehnung an einen 
traditionellen Begriff der Rechtsquellenlehre. Betrachtet man jedoch die oben und 
im Anhang Nr. 1 unter Ziff. III aufgezählten Regelungsmodelle, so erfüllen sie kei-
neswegs alle die Voraussetzungen des Handelsbrauchs, jedenfalls nicht, wie er im 
deutschen Recht verstanden wird.14 In den meisten Fällen gelten die Regelwerke 
nicht ohne weiteres, sondern sind abhängig von der Bereitschaft der beteiligten Ver-
tragsparteien, sie ihren Verträgen zugrunde zu legen oder sonst zu praktizieren. 

Zweifelhaft ist auch die Internationalität im strengen Sinne. Bei der ersten 
Gruppe von Regelungen ist meist – allerdings nicht mehr bei den EU-Verordnungen 
– noch ein irgendwie gearteter Rechtsetzungsakt oder Transformationsprozess der 
nationalen Gesetzgeber erforderlich. Aber müssen bei der zweiten Gruppe nicht erst  
 

 
_____ 

13 Schmitthoff, in: Horn/Schmitthoff (eds.), The Transnational Law of International Commercial 
Transactions (1982), 19 (23). 
14 S. Köbler, Juristisches Wörterbuch, 5. Aufl. München 1991, S. 167: „Handelsbrauch (§ 346 HGB) 
ist die Gesamtheit der unter Kaufleuten geltenden Gewohnheiten (nicht Gewohnheitsrecht) und 
Gebräuche bzw. die Verkehrssitte des Handels.“ Er soll ohne besondere Bezugnahme im Einzelver-
trag gelten und wird vom Gericht durch Gutachten der IHK ermittelt. Gewohnheitsrecht müssen die 
Gerichte dagegen i.d.R. von Amts wegen kennen und anwenden. 



10  1. Teil: Grundlagen, Quellen und Literatur 

 

die nationalen Rechtsordnungen Vertragsfreiheit gewährt haben, damit die Ver-
tragsparteien die betreffenden Regeln zum Inhalt ihrer Vereinbarung machen und 
an die Stelle des nationalen Rechts setzen können? Und setzen nicht die nationalen 
Rechtsordnungen dieser Vertragsfreiheit auch bestimmte Grenzen? 

 
 

II. Transnationales Handelsrecht als „autonome“ Rechtsschicht? 
 

An diesen Fragen scheiden sich die Geister in der Diskussion um die Normqualität 
und „Autonomie“ des Rechts des internationalen Wirtschaftsverkehrs. Da sie seit 
Jahrzehnten international geführt wird, ist eine nicht mehr überschaubare Mei-
nungsvielfalt entstanden. Sie kann hier nicht annähernd dargestellt werden. Wir 
müssen uns auf eine Skizze der wichtigsten Auffassungen beschränken und dabei 
Vieles vereinfachen. Ein Angelpunkt in dieser Auseinandersetzung ist der Begriff 
„transnationales Recht“. In bezug auf das transnationale Handelsrecht spricht man 
auch von „neuer lex mercatoria“.15 Unter weiterer Vereinfachung kann man dann 
als Frage an den Anfang stellen, ob es neben den nationalen Rechtsordnungen und 
dem Völkerrecht noch als besondere Rechtsschicht ein transnationales Recht des 
internationalen Handels- und Wirtschaftsverkehrs gibt. Die weiteren Fragen nach 
seiner „Autonomie“ und der Möglichkeit von Verträgen, die keinem nationalen Ver-
tragsstatut unterliegen („homeless contracts“) stehen in engem Zusammenhang mit 
dieser Frage. 

Die Annahme einer dritten Rechtsschicht ist keine Kaprice systemfreudiger 
Wissenschaftler oder eine Erfindung von Praktikern, die sich von lästigen nationa-
len Rechtsnormen freimachen wollen. Im Hintergrund steht die Erfahrung mit der 
alten lex mercatoria, die im Mittelalter und in den ersten Jahrhunderten der Neuzeit 
zweifellos eine eigenständige Rechtsschicht darstellte.16 Wichtiger und aktueller 
sind aber drei Erfahrungen im modernen Wirtschaftsverkehr: 
 (1) Die Kollisionsnormen und die nationalen Sachnormen, auf die sie verweisen, 

sind in der internationalen Vertragspraxis von sekundärer Bedeutung. Die Ak-
teure des internationalen Wirtschaftsverkehrs sehen sie als subsidiäres Sys- 
tem für den Notfall fehlender oder lückenhafter Regelungen an. In Wirklich- 
keit werden die internationalen Transaktionen nach anderen Normen und  
Regeln abgewickelt. Entsprechendes gilt für Streitentscheidungen in diesem  
Bereich. 

 
 
 
_____ 

15 In England spricht man statt von „lex mercatoria“ auch von „law merchant“. 
16 Vgl. dazu Blaurock, ZEuP 1993, 247 (249–252); Rudolf Meyer, Bona fides und lex mercatoria in 
der europäischen Rechtstradition, Göttingen 1994. 
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(2) Auch das Völkerrecht im klassischen Sinne stellt nicht die eigentlichen Regeln 
für grenzüberschreitende Geschäfte bereit.17 Freilich kann es in Form von Kon-
ventionen und Staatsverträgen Regelungen vorbereiten, die für diese Verträge 
relevant werden (z.B. einheitliches Wechselrecht oder Kaufrecht, Schiedsge-
richtsabkommen), aber das klassische Völkerrecht kann in Normalfällen inter-
nationaler Wirtschaftsverträge weder dem vertragsgestaltenden noch dem streit-
entscheidenden Juristen Regeln oder Maßstäbe an die Hand geben. 

(3) Die rechtlichen Mechanismen, nach denen internationale Wirtschaftstransak-
tionen tatsächlich abgewickelt werden, zeigen eine überraschende Gleichför-
migkeit, und das sogar über die Grenzen der Wirtschaftssysteme und  
-blöcke hinweg. Dies gilt nicht nur für das traditionelle rechtliche Instrumenta-
rium, sondern gerade auch für speziell entwickelte Rechtsformen des interna-
tionalen Wirtschaftsverkehrs (z.B. Handelsklauseln, Dokumentenakkreditive 
oder Bankgarantien). Fehlt die Gleichförmigkeit, so besteht doch ein starker 
Trend zur Vereinheitlichung: Das hat zur Folge, dass Vertragsparteien häufig 
versuchen, ihren Vertrag einem internationalen Vertragsstatut zu unterstellen.18 

 
Es sind diese drei Erfahrungen, die Anlass gaben zu Zweifeln, ob das Recht des in-
ternationalen Wirtschaftsverkehrs einfach als Teil oder Annex des Völkerrechts oder 
der nationalen Rechtsordnungen angesehen werden kann. Und sie ließen die Idee 
einer eigenständigen Rechtsschicht als „neue lex mercatoria“ wieder aufleben.  

 
 

III. Die Diskussion im Schrifttum 
 

Der Begriff „transnational law“ wurde bereits vor ca. 57 Jahren von dem amerika-
nischen Autor Jessup benutzt.19 

 
_____ 

17 In dem wachsenden Bereich der Verträge zwischen Unternehmen und staatlichen Partnern 
(„state contracts“) werden dem Völkerrecht z.T. schon weitergehende Möglichkeiten zuerkannt, 
aber bezeichnenderweise ist das mit einer Erweiterung des Begriffs des Völkerrechts verbunden. 
Vgl. dazu u.a. Rengeling, Privatvölkerrechtliche Verträge, 1971; Velten, Die Anwendung des Völker-
rechts auf State Contracts …, 1987, S. 38 ff. 
18 Vgl. dazu u. § 14 IV. 
19 Jessup Transnational Law, (Yale University Press) 1956, p. 2. Der Begriff war allerdings nicht von 
vornherein mit der Vorstellung einer eigenständigen dritten Rechtsschicht verbunden. Jessup ver-
wendete ihn als zusammenfassende Bezeichnung „to include all law which regulates all actions or 
events that transcend national frontiers.“ Er verstand darunter sowohl öffentliches Recht als auch 
Privatrecht und andere Regeln, die sich nicht eindeutig diesen Kategorien zuordnen lassen. Damit 
wurde ein Konglomerat sehr unterschiedlicher Normen und Regeln erfasst. Der Begriff ist so weit, 
dass er wenig Chancen bietet, über das so verstandene transnationale Recht substantielle Aussagen 
zu machen. 
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Der wohl profilierteste Befürworter eines eigenständigen transnationalen Han-
delsrechts ist Clive M. Schmitthoff in England. Er grenzt es deutlich vom Völkerrecht 
ab. „Transnational law of international trade“ gründet sich nach seiner Ansicht auf 
paralleles Handeln der Beteiligten und damit auf Privatautonomie.20 Es sei  
autonom, aber seine Autonomie erhalte es „by leave and licence of all national  
sovereigns“21, also aufgrund der von den nationalen Rechtsordnungen gewährten 
Privatautonomie, die so detaillierte vertragliche Regelungen erlaubt, dass eine Be-
zugnahme auf ein nationales Recht überflüssig wird.22 De facto werden so auch ho-
meless contracts möglich. Aber bei Schmitthoff bleibt noch eine theoretische Brücke 
zu den nationalen Rechtssystemen erkennbar. Andere entschiedene Befürworter der 
Eigenständigkeit sind zum Teil noch einige Schritte weiter gegangen. Zu ihnen ge-
hören B. Goldman23 und Ph. Kahn24 in Frankreich, Luithlen25 in der Schweiz und 
Goldstajn (England).26 Goldman sieht ähnlich wie Kahn in der neuen lex mercatoria 
ein Recht mit außerstaatlichem Geltungsgrund, „un droit d’origine purement profes-
sionnelle“27 und geht so weit, dass er den Schiedsgerichten nahe legt, bei Lücken der 
lex mercatoria nicht etwa das nationale Recht anzuwenden, sondern auf allgemeine 
Rechtsgrundsätze zurückzugreifen.28 

Wie nicht anders zu erwarten, stieß die Lehre vom transnationalen Recht vor al-
lem bei Vertretern des klassischen Internationalen Privatrechts auf entschiedenen 
Widerstand. Bereits Raape hatte den inzwischen fast sprichwörtlichen Satz ge-
schrieben, dass das Schiedsgericht nicht „in der Luft schwebe“, sondern dass es 
„irgendwo landen, irgendwo erden“ müsse.29 Allerdings bezieht sich diese Äuße-
rung nach ihrem Zusammenhang eigentlich nur auf das schiedsgerichtliche Verfah-
ren, aber sie wird von Gegnern des transnationalen Handelsrechts gern zitiert, weil 
sie ihre Überzeugung trifft, dass es sich bei der Idee vom transnationalen Recht um 
eine Art „Wolkenkuckucksheim“ handle. Ablehnend äußern sich u.a. auch Ferid30, 

 
_____ 

20 Schmitthoff, Nature and Evolution of the Transnational Law of International Commercial Trans-
actions, in: Horn/Schmitthoff, The Transnational Law of International Commercial Transactions, 
Deventer 1982, p. 19 (22). 
21 Schmitthoff, Commercial Law in a Changing Economic Climate, 2d ed. London 1981, p. 22. 
22 Schmitthoff, in: Schmitthoff (ed.), The Sources of the Law of International Trade, 1964, p. 3 (33 ff, 
260). 
23 JDI 1979, 475 ff. 
24 La Vente Commerciale Internationale, Paris 1961, 17–43. 
25 Einheitliches Kaufrecht und autonomes Handelsrecht, Freiburg (CH) 1956, S. 57. 
26 JBL 1961, 12. Goldstajn spricht von „autonomous commercial law that has grown independent of 
the national systems of law.“ 
27 Goldman, Arch.Phil.Droit 9 (1964) 177, 181. 
28 JDI 1979, 475 (483 f). 
29 Raape, Internationales Privatrecht, 5. Aufl. 1961, S. 557. 
30 Ferid/Böhmer, Internationales Privatrecht, 3. Aufl. 1986, Rn. 6–24. 



§ 3 Die Auseinandersetzung um ein transnationales Handels- und Wirtschaftsrecht  13 

 

von Hoffmann31, Schlosser32 und in besonders scharfer Form von Bar. Er bezeichnet 
die Lehre von der lex mercatoria als „rechtsquellentheoretisch falsch, begrifflich 
verschwommen und rechtspolitisch verfehlt.“33 Eine neuere Tendenz in der Literatur 
sieht das transnationale Handelsrecht als Recht der globalen Zivilgesellschaft 
(„Weltgesellschaftsrecht“), das auf dem Prinzip der Selbstbestimmung beruhe, al-
lerdings bis zur staatlichen Anerkennung nur „vorläufiges Privatrecht“ schaffe.34 

 
 

IV. Praktische Relevanz 
 

Bei der Diskussion um die Existenz eines transnationalen Rechts des Handels- und 
Wirtschaftsverkehrs geht es nicht nur um akademische Begriffe und Systembildun-
gen, sondern mit der Diskussion verbinden sich Fragen von erheblicher prakti-
scher Bedeutung: 
(a) Ist es möglich, einen Vertrag durch eine entsprechende Rechtswahlklausel von 

nationalen Rechtsordnungen zu lösen und einem irgendwie definierten trans- 
oder internationalen Vertragsstatut zu unterstellen? 

(b) Kann eine solche Unterstellung unter ein nicht-nationales Statut schon dann 
angenommen werden, wenn in einem internationalen Vertrag weder eine aus-
drückliche noch eine konkludente Rechtswahl getroffen wurde und auch kein 
deutlicher Schwerpunkt des Vertrages erkennbar ist? 

(c) Wie sollen Probleme der Auslegung und Lückenfüllung bei internationalen Ver-
trägen gelöst werden, die keine eindeutige Ausrichtung auf ein nationales Recht 
aufweisen, z.B. weil sie ausschließlich auf internationale Standardvertragsbe-
dingungen gestützt sind? 

 
_____ 

31 IPRax 1984, 106 (107). 
32 RIW 1982, 857 (867). 
33 Von Bar, Internationales Privatrecht, 2. Aufl. Bd. I (2003) Rn. 75, 76. Eine mittlere Position 
nimmt Eugen Langen (Transnationales Recht, 1981, S. 16) ein. Er erkennt zwar kein selbständiges 
übernationales Recht des internationalen Handels („Esperantorecht“) an. Sein Ansatz für „transna-
tionales Recht“ sind aber die Gemeinsamkeiten der Rechtsordnungen, die durch Rechtsverglei-
chung zu ermitteln sind, von ihren nationalen Schlacken befreit und unter den Leitgedanken der 
Vernunft und der Natur der Sache weiterentwickelt werden müssen. Eine ähnliche Perspektive der 
Konfliktsentscheidung durch internationale Schiedsgerichte wird bei Bonell RabelsZ 42 (1978), 
485 ff, zugrunde gelegt. Er verwirft die Vorstellung eines völlig autonomen Rechts ebenso wie den 
nationalstaatlichen Ansatz und legt – augenscheinlich aus der Sicht eines internationalen Schieds-
gerichts – stattdessen Gewicht auf besondere transnationale Sachnormen, die entweder als interna-
tionales Einheitsrecht auf der Grundlage völkerrechtlicher Übereinkommen geschaffen werden oder 
– wo diese fehlen – aufgrund von Rechtsvergleichung gefunden werden müssen. 
34 Emmerich-Fritsche, Die lex mercatoria als transnationales Handelsrecht und Weltgesellschafts-
recht, in: FS H. Herrmann, Nürnberg 2011, S. 303 (320 f); dies., Vom Völkerrecht zum Weltrecht, 
Berlin 2007. 
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(d) Nach welchen Normen entscheiden Schiedsgerichte in solchen Fällen, insbe-
sondere wenn sie nach der Schiedsklausel ihre Entscheidung losgelöst von na-
tionalen Rechtsnormen treffen sollen, z.B. nach „allgemein anerkannten Grund-
sätzen des internationalen Handelsverkehrs“? Sind solche Klauseln überhaupt 
zulässig? 
 

Gäbe es ein transnationales Handels- und Wirtschaftsrecht als selbständige Rechts-
schicht, so würde das die Beantwortung der oben gestellten Fragen wesentlich be-
einflussen. Es läge nahe, dass dieses Recht anstelle einer staatlichen Rechtsordnung 
Vertragsstatut werden könnte, dass es zur Lückenfüllung herangezogen werden 
oder als Grundlage von internationalen Schiedsurteilen dienen könnte.  

Es verwundert deshalb nicht, dass die Lehre vom transnationalen Recht in der 
internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit, insbesondere der Praxis des 
ICC-Schiedsgerichtshofs, ihre größte praktische Resonanz gefunden hat.35 Dage-
gen darf man von den staatlichen Gerichten klare Aussagen zu diesem rechtstheore-
tischen Problem nicht erwarten. Deren Reaktionen sind eher pragmatisch und dif-
fus. Immerhin mussten sie sich nicht selten mit Schiedssprüchen befassen, die auf 
der Grundlage der oben genannten Lehre zustande gekommen waren. Die Stellung-
nahmen verschiedener staatlicher Gerichte reichen von positiver Aufnahme36 über 
wohlwollende Duldung37, distanzierte Zurückhaltung38 bis hin zu entschiedener Ab-
lehnung39. So ging etwa – entgegen der ausdrücklich negativen Äußerung von Lord 
Diplock im Amin Rasheed-Fall des House of Lords – der englische Court of Appeal 
einige Jahre später im Fall „Deutsche Schachtbau“40 pragmatisch an einen offen-
sichtlich auf die Lehre vom transnationalen Recht gestützten Schiedsspruch heran. 
Das Schiedsgericht hatte seiner Entscheidung „internationally accepted principles of 
law governing contractual relations“ zugrunde gelegt. Der Court of Appeal überprüfte 
diese Grundlage nüchtern auf seine Wirksamkeit, insbesondere im Hinblick auf den 
ordre public. Im Ergebnis kam er zu einer Bestätigung des Schiedsspruchs, sah also 
diese Rechtswahl als zulässig an. Das House of Lords41 hat dann erstaunlicherweise 
diese Einschätzung nicht beanstandet. 

 
_____ 

35 Vgl. Goldman, JDI 1979,475 (481 f) m.w.Nw. 
36 Z.B. österr. OGH 18.11.1982, IPRax 1984, 97; franz. Cour de Cass. 9.10.1984, D 1985, 101 note Ro-
bert. 
37 Ital. Corte di Cass. 8.2.1982, zit. nach Kappus, IPRax 1990, 133 Fn. 5. 
38 So insbes. deutsche Gerichte, z.B. OLG Frankfurt, RIW 1984,400 Anm. Diehlmann. 
39 House of Lords in Amin Rasheed Shipping Corp. v Kuwait Insurance Co. [1983] 3 W.L.R. 241, 249 
(Lord Diplock). Vgl. zu den Reaktionen der Rechtsprechung auch Blaurock ZEuP 1993, 247 (264 ff). 
40 Deutsche Schachtbau- und Tiefbohrgesellschaft mbH v Ras Al Khaimah National Oil Co. [1987]  
2 All ER 769. 
41 Deutsche Schachtbau- und Tiefbohrgesellschaft mbH v Shell Intern. Petrol Co. [1988] 3 W.L.R. 230. 
Insgesamt dazu Kappus, IPRax 1990, 133 f, der eine Trendwende sieht. 
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V. Stellungnahme 
 

1. Was oben in § 2 als „Quellen“ skizziert worden ist, eignet sich keineswegs alles als 
„transnationales Recht“ im Sinne einer selbständigen Rechtsschicht neben einzel-
staatlichem Recht und Völkerrecht. 

Bei genauerer Betrachtung handelt es sich bei der ersten Gruppe (§ 2 II.1.) um 
parallele nationale Gesetzgebung aufgrund von vorherigen völkerrechtlichen 
Vereinbarungen (z.B. Wechsel- und Scheckrecht, einheitliches Kaufrecht), um di-
rekt anwendbare völkerrechtliche Normen (z.B. Übereinkommen über Handels-
Schiedsgerichtsbarkeit) oder um Normen, die von supranationalen Organen ge-
setzt worden sind (z.B. EU-Verordnungen). 

Die zweite Gruppe (o. § 2 II.2.) bilden Regelungen oder Regelungsmuster 
ohne Rechtsnormqualität, die grundsätzlich eine Vereinbarung der Vertragspar-
teien voraussetzen und erst über diese für den konkreten Vertrag relevant werden 
(z.B. von der ICC herausgegebene „Einheitliche Richtlinien und Gebräuche“, die 
Incoterms, oder die FIDIC Conditions). In dieser Gruppe gibt es allerdings zu einigen 
Regelwerken (z.B. den Incoterms) die Meinung, dass sie den Charakter von Han-
delsbräuchen oder zumindest von Auslegungsmaßstäben haben und deshalb auch 
ohne konkrete Vereinbarung gelten können. Keine der beiden Gruppen ist per se ein 
Beleg für die Existenz eines eigenständigen transnationalen Handelsrechts. Man 
kann sich ihre Bedeutung auch so erklären, dass hinter ihnen entweder der Rechts-
geltungswille der einzelstaatlichen bzw. supranationalen Gesetzgeber steht oder der 
Rechtsgeltungswille der am einzelnen Vertrag beteiligten Parteien, denen das na-
tionale Recht Privatautonomie einräumt. 

 
2. Bei der Frage nach der „Autonomie“ des Rechts des internationalen Wirtschafts-
verkehrs ist zunächst zu klären, was man unter diesem Begriff versteht. Rozmaryn42 
hat auf eine Bedeutung hingewiesen, die darauf abzielt, dass es sich um ein Nor-
mengebäude handelt, welches über ein Gerüst von eigenen Begriffen und Prinzipien 
verfügt. In diesem Sinne könnte man das internationale Handelsrecht als autonom 
ansehen, aber das würde es nicht besonders von anderen speziellen Rechtsgebie-
ten, wie Arbeitsrecht oder Steuerrecht, unterscheiden. 

Man muss also auf eine Bedeutung abstellen, welche die Unabhängigkeit und 
Eigenständigkeit neben dem nationalen und dem Völkerrecht betont. Diese Art von 
Autonomie ist bisher jedoch nur bei der alten lex mercatoria erkennbar. Mit der 
Entwicklung der staatlichen Rechtsordnungen moderner Prägung ist sie verloren 
gegangen. Seither ist allenfalls eine Entwicklungstendenz in dieser Richtung er-
kennbar, aber eine eigenständige dritte Rechtsschicht ist noch nicht etabliert. Die 
 
_____ 

42 Diskussionsbeitrag, in: Schmitthoff (ed.), The Sources of the Law of International Trade (1964) 
S. 260. 



16  1. Teil: Grundlagen, Quellen und Literatur 

 

oben (zu II.) festgestellten Erfahrungen reichen dafür nicht, zeigen jedoch, dass es 
einen wachsenden Fundus von Normen, Regelungen und Regelungsmodellen mit 
spezieller Ausrichtung auf den internationalen Wirtschaftsverkehr gibt, die ihren 
Ursprung nicht in nationalen oder supranationalen Gesetzgebungsgremien haben. 

Ferner sind Angleichungen in den verschiedenen Rechtsordnungen erkennbar 
und in beachtlichem Umfang auch gemeinsame Bräuche und Ordnungsvorstellun-
gen der beteiligten Wirtschaftskreise, also eine Vereinheitlichung auf einer „vor-
rechtlichen“ Stufe oder eine „weiche“ Rechtsvereinheitlichung. Es gibt also noch 
keine Autonomie im Sinne der Rechtsquellenlehre und in Bezug auf den Geltungs-
grund. Wohl aber existieren im internationalen Handels- und Wirtschaftsverkehr 
rechtliche Instrumente, Grundsätze und Begriffe von einer gewissen Eigen-
ständigkeit sowie gemeinsame Ordnungsmodelle, Usancen und Geltungsvor-
stellungen der Akteure in diesem Bereich.  

 
3. Ein weiteres Problem, das durchaus von der Problematik des autonomen transna-
tionalen Rechts getrennt werden kann, ist der Streit um den „homeless contract“ 
(„contrat sans loi“). Ein unglücklicher Ansatz ist in diesem Zusammenhang die Fra-
ge, ob es solche Verträge „gebe“, so als gehe es um die Existenz eines realen Lebe-
wesens. Diese Betrachtungsweise spricht zum Beispiel aus der oben erwähnten Äu-
ßerung von Lord Diplock, dass Verträge nicht in einem rechtlichen Vakuum 
existieren könnten.43 Die Rechtswissenschaft hat es jedoch nicht mit Aussagen über 
„Sein“ und „Existenz“ zu tun, sondern mit der normativen Steuerung und Ordnung 
sozialer oder wirtschaftlicher Tatbestände. Praktisch geht es doch darum, dass in 
bestimmten Verträgen die Partner versuchen, den Vertrag einer nicht-nationalen 
Ordnung zu unterstellen. Sie können dafür gute Gründe haben.44 Rechtlich handelt 
es sich dann um die Frage, ob und in welchen Grenzen solche Klauseln als zulässig 
und durchsetzbar anzusehen sind. 

Fehlt eine ausdrückliche oder konkludente Rechtswahl, so ist aus der Sicht 
des deutschen und europäischen Kollisionsrechts die „engste Verbindung“ des Ver-
trages zu einer staatlichen Rechtsordnung zu suchen.45 Stattdessen gleich auf ein 
transnationales Statut zu springen, wäre ein Kurzschluss, der bisher von kaum einer 
Rechtsordnung gebilligt wird. In bestimmten Fällen, die Bezüge zu zahlreichen 
Staaten ohne klare Priorität aufweisen („multistate situations“), ist jedoch die engste 
Verbindung schwer zu finden, so dass die Unterstellung unter eines der nationalen 
Rechte keine Überzeugungskraft hat. Für diese selteneren Fälle kann die Frage des 
transnationalen Rechts im Sinne von Langen und Bonell46 sinnvoll gestellt werden. 
 
_____ 

43 S.o. S. 14. 
44 Vgl. dazu u. § 14 III und IV. 
45 Vgl. z.B. Art. 4 Rom I-VO. 
46 Vgl. o. III. Fn. 33. 
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Was die Unterstellung eines Vertrages unter eine nicht-nationale Ordnung 
betrifft, so werden wir darauf später (§ 14)47 noch näher eingehen. Kurz ist hier 
schon klarzustellen, dass die Parteien grundsätzlich frei sind, im Vertrag alle Ein-
zelheiten ihrer Rechtsbeziehungen festzulegen und dabei von den meisten Nor- 
men des innerstaatlichen Rechts abzuweichen. Verbraucherschutz u.ä. zwingende 
Schutznormen spielen bei internationalen Wirtschaftsverträgen keine nennenswerte 
Rolle. Ist es dann nicht konsequent, dass sie für die Auslegung ihrer Vertragsbedin-
gungen und für etwaige Lücken im Vertrag nicht wieder auf nationale Rechtsnor-
men zurückgreifen wollen? Sollen wir ihnen das aus einem überholten Souveräni-
tätsdenken heraus verbieten und gegen ihren Willen ein nationales Vertragsstatut 
aufzwingen? Mag sein, dass ihnen die Unterstellung unter ein internationales Ord-
nungssystem nicht hundertprozentig gelingt. Dann werden sie daraus lernen und 
notfalls ergänzend auf nationale Rechtsnormen zurückgreifen. Das konkrete Prob-
lem des homeless contract ist also, wenn man es von theoretischem Ballast befreit, 
aus einem freiheitlichen Verständnis der Parteiautonomie zu lösen. 

 
4. Grenzen der damit gewährten Freiheit ergeben sich aus dem internationalen 
(oder transnationalen) ordre public.48 Auch in internationalen Handels- und Wirt-
schaftsverträgen ist nicht alles vertraglich Vereinbarte per se gerecht. Kontrollfunk-
tionen übernehmen dann gemeinsame Rechtsgrundsätze und allgemein anerkannte 
Maßstäbe der Fairness im Geschäftsverkehr. Diese Frage nach den Grenzen der Pri-
vatautonomie ist also zu trennen von der Frage, ob es überhaupt zulässig ist, Ver-
träge einer nicht-nationalen Ordnung zu unterstellen. 

 
5. Ähnlich sind auch die Lösungen der restlichen oben49 gestellten Fragen – also der 
Auslegung und Lückenfüllung sowie der Entscheidungsgrundlage internationaler 
Schiedsgerichte – nicht unbedingt von der Entscheidung für oder gegen ein auto-
nomes internationales Handelsrecht abhängig. Zur Auslegung wird unten in § 8 und 
§ 1450 Näheres gesagt werden. Die Praxis der Schiedsgerichte und Gerichte hat in-
zwischen den Schematismus überwunden, dass das Vertragsstatut die Auslegung 
und Lückenfüllung grenzüberschreitender Verträge lückenlos beherrschen müsste. 
Und in § 21 wird sich zeigen, dass die internationalen Übereinkommen den Schieds-
gerichten und den Streitparteien weitgehend Freiheit lassen, die Entschei-
dungsgrundlagen festzulegen, und das sogar bei Entscheidungen „ex bono et  
aequo“ ohne strikte Bindung an Rechtsnormen.51  

 
_____ 

47 § 14 IV. 
48 S. dazu Horn, FS Karsten Schmidt (2009), 705 (716, 721 f). 
49 Vgl. o. Abschn. IV, S. 13/14. 
50 Vgl. u. § 8 III und § 14 II. 
51 S. u. § 21 IV.1. 
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6. Resümee 
Der hier zugrunde gelegte Standpunkt lässt sich wie folgt zusammenfassen: Nach 
dem gegenwärtigen Entwicklungsstand ist es verfrüht, von einem transnationalen 
Handelsrecht im Sinne einer eigenständigen dritten Rechtsschicht neben nationalen 
Rechtsordnungen und Völkerrecht zu sprechen. Allerdings sind Tendenzen zu einer 
Verselbständigung der weltweit angewendeten Normen, Regeln und Regelungs-
muster zu erkennen. Sie äußern sich vor allem in einem eigenständigen Instrumen-
tarium und Begriffsapparat,52  der sich weitgehend unabhängig von staatlicher  
Normsetzung und nationaler Rechtsterminologie entwickelt hat, ferner in gewissen 
gemeinsamen Grundsätzen und in der Erarbeitung von internationalen Regelwer-
ken, wie den „UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC)“53 
oder den „Principles of European Contract Law (PECL)“54. Die wissenschaftliche Be-
schäftigung und praktische Erprobung sollte sich auf die oben behandelten kon-
kreten Probleme konzentrieren. Hier lassen sich Fortschritte und Lösungen auch 
ohne das Postulat eines autonomen transnationalen Rechts erreichen, und zwar vor 
allem auf der Grundlage eines freiheitlichen und flexiblen Verständnisses der Par-
teiautonomie. 

  
Praxis-Tipps 
Nach dem gegenwärtigen Entwicklungsstand ist es riskant, internationale Verträge nicht einem 
nationalen Vertragsstatut, sondern einem irgendwie definierten „transnationalen Recht“ (z.B. „in-
ternationally accepted principles of the law governing contractual relations“) zu unterstellen. Sol-
che „Prinzipien“ bieten keine lückenlose rechtliche Regelung. Die Anerkennung einer derartigen 
Vertragsklausel durch deutsche staatliche Gerichte ist nicht gewährleistet. Vor internationalen 
Schiedsgerichten ist ihre Anerkennung bei entsprechender Argumentation und Sachlage nicht per 
se auszuschließen. 

Wenn die Vertragsparteien den Vertrag von nationalen Rechtsordnungen weitgehend unab-
hängig machen wollen, sollten sie alle vertragsrelevanten Rechtsfragen und alle absehbaren  
Konflikte detailliert im Vertrag regeln; dabei können sie auch auf internationale nichtstaatliche 
Regelwerke, wie UPICC oder PECL, Bezug nehmen. Dann sollten sie jedoch für etwaige Lücken ein 
anzuwendendes nationales Recht wählen. Können sie sich darüber nicht einigen, so wird in der 
Regel das Vertragsstatut nach den einschlägigen Normen des IPR durch objektive Anknüpfung (vgl. 
z.B. Art. 4 Rom I-VO) bestimmt.  

 
 

 
_____ 

52 Horn, FS Karsten Schmidt (2009) S. 705 (717) sieht die lex mercatoria schon als „zusammenhän-
gendes Rechtsgebiet“, Blaurock, ZEuP 1993, 447 (263) in Bezug auf den Geldverkehr sogar schon ein 
„Rechtssystem“. 
53 Ursprünglich von 1994, Neufassung Rom 2010. Auf Ansätze zu einer gesetzlichen Anerkennung 
in Frankreich und den Niederlanden weist Blaurock, aaO (Fn. 52) 266 hin. 
54 Prepared by the Commission on European Contract Law, ed. by Ole Lando and Hugh Beale, ur-
sprünglich von 1995, Neufassung 2002, Dordrecht (NL) 2003. 
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Die Literatur zum internationalen Handels- und Wirtschaftsrecht ist, wenn man 
auch ausländische Schriften einbezieht, kaum noch überschaubar. Die folgende 
Auswahl konzentriert sich auf Werke, die zumindest auch den in § 1 umrissenen 
Gegenstand dieses Buches betreffen, klammert also Schrifttum zum öffentlichen 
Wirtschaftsrecht und zum Weltwirtschaftsrecht aus. Nicht genannt werden auch die 
zahlreichen einschlägigen Lehrbücher aus dem englischen und französischen 
Sprachraum, in dem „Law of International Trade“ bzw. „Droit du Commerce Interna-
tional“ zum üblichen Lehrstoff der Universitäten und sonstigen Einrichtungen der 
Juristenausbildung gehören. 
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2. Teil: Staatliche und überstaatliche Aktivitäten 

Die Bedeutung des internationalen Handels- und Wirtschaftsverkehrs ist – zumin-
dest was die Industrieländer betrifft – evident. Die Volkswirtschaft in Ländern wie 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Finnland, Niederlande, Belgien 
oder der Schweiz ist in hohem Maße vom Import und Export abhängig, und zwar 
nicht nur vom Import von Rohstoffen und Energieträgern oder vom Export von In-
dustrieprodukten, sondern zunehmend auch von Dienstleistungen, Investitionen im 
Ausland, Technologietransfer und anderen Formen des internationalen wirtschaft-
lichen Austauschs und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Auch die wirtschaftli-
chen Beziehungen zu den sog. BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, 
Südafrika) gewinnen immer größere Bedeutung. 

Die Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen aus der Bundesrepublik 
Deutschland im Jahr 2012 hatte einen Wert von ca. € 1,1 Billionen.55 Deutschland 
lag damit an dritter Stelle hinter der VR China und den USA. Im Vergleich zu 1995 
haben sich die Exporte nominal ungefähr verdreifacht. Dem standen im Jahr 2012 
Importe im Wert von ca. € 900 Mrd. gegenüber. Der gesamte Exportanteil betrug ca. 
50% des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Die Summe der meldepflichtigen unmit-
telbaren und mittelbaren Direktinvestitionen deutscher Unternehmen im Ausland 
betrug 2010 ca. € 1.075 Mrd.56 Ferner noch einige konkrete Beispiele: Von den in 
Deutschland produzierten Kraftfahrzeugen wird ungefähr jedes zweite ins Ausland 
verkauft. „Volkwagen“ steht für eine internationale Unternehmensgruppe mit 62 Be-
trieben und ca. 500.000 Beschäftigten in aller Welt.57 Der Siemens-Konzern hatte 
2010 ca. 410.000 Mitarbeiter, davon 130.000 in Deutschland und 280.000 im  
Ausland.58 Der internationale Baukonzern Bilfinger mit Sitz in Deutschland erbringt 
heute nicht nur Bauleistungen im Ausland, sondern zunehmend auch Dienst- 
leistungen, die meist mit dem Bauwesen und Immobilien zusammenhängen; im  
 

 
_____ 

55 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/. 
56 Deutsche Bundesbank, Bestandserhebung über Direktinvestitionen, April 2012, S. 30. 
57 Angaben für 2011 ohne MAN, zitiert nach J. Ritter, VW und die Weltspitze, FAZ v. 12. 3. 2012, 
S. 11. 
58 Siemens, Daten und Fakten für Aktionäre zum Geschäftsjahr 2012, München Jan. 2013. Nach 
dieser Quelle betrug der Umsatz der Siemens AG im Jahr 2012 ca. € 78 Mrd. 
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Geschäftsjahr 2010 hatten die Dienstleistungen nach eigenen Angaben einen Anteil 
am Gewinn von ca. 80%. 

Auch in Ländern mit geringerem Exportanteil wird den außenwirtschaftlichen 
Aktivitäten hohe Bedeutung zugemessen. Dies gilt vor allem für die Ausfuhr als 
Quelle für dringend benötigte Devisen. Staatliche Stellen nehmen daher zum Bei-
spiel in Entwicklungs- und Schwellenländern meist noch stärkeren Einfluss auf die 
Export- und Importwirtschaft als in den Industrieländern. Insbesondere werden 
ausländische Investitionen stark reglementiert, in erwünschten Branchen be-
günstigt, in sensiblen Bereichen (z.B. Medien, Telekommunikation, Banken etc.) 
verhindert. Von größter Intensität war natürlich der staatliche Einfluss in den sozia-
listischen Staaten und ist es heute noch in den verbliebenen. Dort läuft der Außen-
handel praktisch völlig über staatliche Organisationen und Wirtschaftseinheiten, 
sei es in Form staatlich kontrollierter rechtsfähiger Unternehmen oder in rechtlich 
unselbständiger Form. In einigen Schwellenländern sichern sich staatliche Institu-
tionen ihren Einfluss auf Außenwirtschafts-Verträge über halbstaatliche Unterneh-
men und eine rigide Genehmigungs- und Lizenzpolitik zu Lasten der am Import/ 
Export beteiligten Unternehmen. 

Das Verhältnis zwischen dem Staat und den außenwirtschaftlichen Aktivitä-
ten wird also geprägt durch Grundentscheidungen der Wirtschaftspolitik und Wirt-
schaftsverfassung. In Systemen mit Zentralverwaltungswirtschaft – selbst bei einer 
gewissen Selbständigkeit der Wirtschaftseinheiten – wird der außenwirtschaftliche 
Sektor einer umfassenden staatlichen Kontrolle unterworfen. Eine (oft inoffizielle) 
Elastizität zeigt man u.U. hinsichtlich der Mobilität der inländischen Arbeitskräfte 
und der Devisenbeschaffung. In der „gemischten Marktwirtschaft“59 nehmen staat- 
liche Stellen und staatlich kontrollierte Unternehmen sowohl über den Markt60 als 
auch über politische und administrative Mechanismen Einfluss auf die außenwirt-
schaftliche Betätigung. In einer gelenkten Marktwirtschaft wird der Staat bei grund-
sätzlichem Primat des Marktes durch vielfältige devisenrechtliche, handelspoliti-
sche, strukturpolitische und andere wirtschaftbezogene Regeln und Interventionen 
auf die außenwirtschaftlichen Aktivitäten einwirken, indem er zum Beispiel struk-
turschwache Branchen fördert, Investitionen lenkt oder Devisen bewirtschaftet. 
Wenn Friedmann vier Funktionen des Staates in einer „mixed economy“ unterschei-

 
_____ 

59 Begriff von Kirchner in Mertens/Kirchner/Schanze, Wirtschaftsrecht, 2. Aufl. 1982, S. 44. In der 
Literatur werden z.T. als gemischte Wirtschaftsverfassungen auch andere Systeme verstanden, die 
Marktwirtschaft mit Staatsinterventionen verbinden; vgl. Fikentscher Wirtschaftsrecht (1983), Bd. II 
S. 39, 50. W. Friedmann, spricht von „mixed economy“, s. Friedmann; The State and the Rule of Law 
in a Mixed Economy, London 1971, p. 2. 
60 Schon 1961 hat B. Goldman festgestellt, dass die Staaten selbst sich zunehmend zu „com-
merçants“ entwickeln und zwar in den verschiedensten Wirtschaftssystemen, s. Goldman, Vorwort 
zu Kahn, La Vente Commerciale Internationale (1961), S. VII. 
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det, nämlich provider, regulator, entrepreneur und umpire“61, so sind alle vier auch 
für den Bereich der Außenwirtschaft relevant. Eine moderne Form von besonders 
enger Verzahnung von Staat und Privatwirtschaft stellt die sog. Public Private Part-
nership (PPP) dar (vgl. dazu u. § 19 II.8.). 

Was schließlich die (alt)liberale Marktwirtschaft ohne jede Staatsintervention 
betrifft, so dürfte dieses Modell wohl inzwischen aus der Realität verschwunden 
sein; vielleicht hat es noch in einigen exotischen Insel-Staaten oder in Gelehrten-
stuben überlebt. Bei einer globalen Betrachtung kann man also nicht mehr davon 
sprechen, dass Staat und Außenhandel nebeneinander stehen und sich allenfalls 
wechselseitig beeinflussen. Vielmehr ist die Entwicklung so weit fortgeschritten, 
dass der gesamte Bereich der Exportwirtschaft und ihrer rechtlichen Regelun-
gen ein Mosaik aus vielfältigen Elementen darstellt, und zwar aus den Tätigkei-
ten privatrechtlicher Unternehmen, Unternehmensverbindungen und Einzelperso-
nen, den Aktivitäten privatrechtlich organisierter Einrichtungen und Verbände (z.B. 
ICC, ILA, FIDIC, ORGALIME)62 sowie internationaler Organisationen im Sinne des 
Völkerrechts, supranationaler Institutionen63 und schließlich aus unmittelbaren oder 
mittelbaren staatlichen Maßnahmen.64 Aber auch die gesamtwirtschaftlichen Ein-
flüsse auf die einzelnen unternehmerischen Entscheidungen haben in den letzten 
Jahrzehnten enorm zugenommen. Auch letztere werden also häufig – zumindest 
mittelbar – von der Politik beeinflusst.  
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I. Staatliche Aktivitäten 

 
Die Vorstellung, dass der Staat durch Zölle. Exportverbote oder Exportlizenzen, De-
visenbeschränkungen u. dgl. eher hemmend auf den Außenhandel einwirkt und 
folgerichtig von den Wirtschaftskreisen meist als störend angesehen wird, ent-
spricht – jedenfalls in Deutschland – nur noch einem Teil der Realität. Neben diese 
traditionellen und eher restriktiven Instrumente der Außenwirtschaftspolitik ist eine 
Vielzahl von Aktionen, Regelungen und Mechanismen getreten, die überwiegend 
eher anreizenden, fördernden und lenkenden Charakter haben. Erklärte wirtschafts-
politische Ziele der Bundesrepublik Deutschland sind die Erleichterung und Aus-
weitung des internationalen Handels- und Wirtschaftsverkehrs, der Abbau von 
 
_____ 

61 Friedmann, aaO (Fn. 59), S. 3. 
62 S. dazu näher u. § 6 II. 
63 Dazu näher u. § 6 II. 
64 Vgl. dazu auch Schanze, Investitionsverträge im internationalen Wirtschaftsrecht (1986), S. 33 ff. 
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Handelsschranken, aber auch Entwicklungshilfe und Verringerung des Nord-Süd-
Gefälles, also insgesamt Ziele, die unmittelbar oder mittelbar die internationalen 
wirtschaftlichen Beziehungen liberalisieren und stärken sollen. Die folgende – kei-
neswegs erschöpfende – Aufzählung65 gibt eine ungefähre Vorstellung von der Brei-
te und Vielfalt entsprechender staatlicher Aktivitäten, vor allem in westlichen 
Industriestaaten: 
– Anregungen, Informationen und andere „Einstiegshilfen“ staatlicher Stellen, 

früher z.B. durch die sog. „Exportfibel“ des Bundeswirtschaftsministeriums, 
jetzt u.a. durch den sog. RSS-Service66 des BM für Wirtschaft und Technologie, 
ferner Informationen und Dienstleistungen der Bundesstelle für Außenhandels-
information; 

– laufende Informationen über geplante Projekte im Ausland, vermittelt durch 
diplomatische Vertretungen und andere staatliche Stellen; 

– Beteiligung von Wirtschaftsfachleuten an Staatsbesuchen und anderen politi-
schen Kontakten; 

– Zuschüsse zu Industrieausstellungen im Ausland; 
– Absicherung inländischer Unternehmen gegen bestimmte Risiken mit Hilfe von 

staatlich finanzierten Exportkreditversicherungen, in der BRD vor allem durch 
sog. HERMES-Deckungen; 

– staatlich initiierte Selbstbeschränkungsmaßnahmen der inländischen und aus-
ländischen Wirtschaft; 

– staatlich geförderte Exportfinanzierung, z.B. durch staatlich kontrollierte Kre-
ditinstitute (in der BRD z.B. die KfW); 

– staatliche Entwicklungshilfe an ausländische staatliche und nichtstaatliche 
Empfänger mit mehr oder weniger starker Rückkoppelung, d.h. Beteiligung in-
ländischer Unternehmen an der Ausführung der Projekte; 

– Subventionen für bestimmte Wirtschaftszweige mit hohem Exportanteil (z.B. 
Flugzeugbau, Werften) in Form von Steuerbegünstigungen, zinsgünstigen Kre-
diten, Rüstungsaufträgen etc.; 

– Gemeinschaftliche Finanzierung und gemeinschaftlicher Betrieb von großen 
Anlagen (z.B. Flughäfen, Brücken, Häfen etc.) durch den Staat oder Gebietskör-
perschaften und Unternehmen in Form der sog. Public Private Partnership 
(PPP); 

– Absicherung von Unternehmen bei Auslandsinvestitionen durch Investitions-
schutzabkommen mit dem Gaststaat; 

 
_____ 

65 Eine Übersicht über 10 typische Förderungsformen in den USA findet sich bei McNeill Stokes, 
International Construction Contracts, 2d ed. New York 1980, pp. 7–8. 
66 Die Abkürzung RSS steht für „Really Simple Syndication“. Es geht dabei um Formate für die Ver-
öffentlichung von Änderungen auf Websites. 


